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KLAUSUR NR. 1455 
ÖFFENTLICHES RECHT 

(BEARBEITUNGSZEIT: 5 STUNDEN) 
______________________________________________________ 

 

 

Auszug 

          Bezirksregierung Düsseldorf 

Eingang: 6. April 2022 

Antrag auf Soforthilfe 

aufgrund des 

Bundesprogramms „Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige“ 
(Corona Soforthilfeprogramm des Bundes) 

Grundlage: Richtlinie des Landes zur Gewährung von Soforthilfen für gewerbliche Kleinunternehmen, Selbstständige und Angehörige 
Freier Berufe, die infolge der Sars-CoV-2 Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind - Richtlinie NRW-Soforthilfe 2020 – vom 27. März 
2020 

Name:   Stephan Sommer 

Adresse:  Im Wingertsberg 11, 40211 Düsseldorf 

Geburtsdatum: 02.05.1951 

Beruf   Inhaber einer Zauberschule und freischaffender Künstler 

0 selbstständig   o unselbstständig 

Beantragter Betrag: 9.000 Euro 

Ich versichern, dass ich durch die Sars CoV 2 Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten bin, die meine Existenz 
bedrohen 

Ich erkläre, dass es sich bei meinem Unternehmen am Stichtag 31.12.2019 nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten 
gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (VO EU Nr. 651/2014), (siehe Nr. 1.1) handelte. 

Ja  Nein 

Stephan Sommer 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

Herrn  

Stephan Sommer 

Im Wingertsberg 11 

40211 Düsseldorf 

 

 

6. April 2022 

 

 

Ihr Antrag auf Bewilligung von Soforthilfe  

Unser Az: 04-06-2022SofHCOVID 

 

Sehr geehrter Herr Sommer, 

 

hiermit bewillige ich Ihnen die Auszahlung von 9.000 Euro. Der Betrag wurde heute Ihrem Konto 
gutgeschrieben. 

Nach dem Corona Soforthilfeprogramm des Bundes antragsberechtigt sind Soloselbstständige, 
Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen einschließlich Landwirte, die wirtschaftlich am 
Markt als Unternehmen tätig sind. Sie gehören zur berechtigten Personengruppe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Umbach 
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Stadtsparkasse Düsseldorf 
Berliner Allee 33 

40212 Düsseldorf 
 

 

20.05.2022 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

 

 

 

Antrag auf Erteilung einer Bankauskunft 

Ihre Anfrage vom 14. Mai 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wunschgemäß erteilen wir Ihnen folgende Auskunft: 

 

Wir führen für Herrn Stephan Sommer, Im Wingertsberg 11, 40211 Düsseldorf ein 
Pfändungsschutzkonto. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Stein 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

Herrn  

Stephan Sommer 

Im Wingertsberg 11 

40211 Düsseldorf 

10. Juli 2022 

 

Az: 04-06-2022Rü 

Bewilligung von Soforthilfe  

 

Sehr geehrter Herr Sommer, 

 

hiermit erlasse ich folgenden 

 

Rücknahmebescheid: 

 

1. Meinen Bewilligungsbescheid vom 6. April 2022 Az.: 04-06-2022SofHCOVID nehme ich mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurück. 

2. Sie werden aufgefordert, den Zuschuss in Höhe von 9.000,00 Euro innerhalb von vier Wochen 
nach Bekanntgabe dieses Bescheids zurückzuzahlen. 
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Begründung: 

Die Voraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses haben nicht vorgelegen. Schon vor dem 1. 
März 2020 hat bei Ihnen ein Liquiditätsengpass bestanden. Dies ist aufgrund der bestehenden 
Steuerrückstände in Höhe von 360.000,00 Euro und der seit 2003 durchgeführten 
Vollstreckungsmaßnahmen der Fall. 

Sie haben Rückstände aus Einkommens-, Kirchen- und Umsatzsteuern aus den Jahren 2003 bis 2013 in 
Höhe von 360.000,00 Euro. 

Aufgrund der im Antrag gemachten falschen Angaben, die Ihnen bekannt gewesen sein mussten, ist der 
Zuschuss irrtümlich genehmigt worden. 
 
Ihr Interesse am Bestand des Zuschusses steht hinter dem öffentlichen Interesse an der Rückforderung 
zurück. 
 
Aus Gründen der Gleichbehandlung und in Erfüllung der im Runderlass des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (V B 5 - 2020) 
vom 27. März 2020 genannten Ziele, an welchen ich mich orientiere, haben ich mich für die Rücknahme 
entschieden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Umbach 
 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf erhoben werden. 
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Stephan Sommer, Im Wingertsberg 11, 40211 Düsseldorf 

 

 

VG Düsseldorf 

EINGANG: 10. August 2022 

An das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstr. 39 

40213 Düsseldorf 

 

 

 

Hiermit erhebe ich 

BESCHWERDE 

gegen den Rücknahmebescheid Az: 04-06-2022Rü der Bezirksregierung Düsseldorf. Heben Sie den 
Bescheid bitte auf. 

Bei der Antragstellung müssen Steueraltschulden unberücksichtigt bleiben. Die Corona-Soforthilfe 
dient nicht der Befriedigung von vor der Krise entstandenen Ansprüchen des Finanzamtes. Dies muss 
also konsequenterweise auch bei der Antragstellung gelten.  
 
Ich habe auf den Bestand der gewährten Soforthilfe vertraut und entsprechende 
Vermögensdispositionen getroffen, die ich nicht mehr, jedenfalls nur mit unzumutbaren Folgen 
rückgängig machen kann. Investiert habe ich in Technik, um die Zauberkurse auch per ZOOM anbieten 
zu könne. 
 
Ich habe nicht die Mittel, meine Steuerschulden zu tilgen, geschweige denn, den Betrag zurückzuzahlen. 
Das Geld ist weg. 
 
Auf Vertrauensschutz kann ich mich jedenfalls auch deshalb berufen, weil aus dem Antragsformular 
und den sonstigen Äußerungen und Bekanntmachungen nicht ersichtlich gewesen ist, dass auch für 
mich als Solo-Selbstständigen das Merkmal „Unternehmen in Schwierigkeiten“ zu prüfen gewesen ist. 
 
Mir war also nicht bewusst, dass die Schulden zum 31.12.2019 eine Rolle für die Bewilligung spielen. 
Den Hinweis auf die Gruppenfreistellungsverordnung habe ich nicht verstanden. 
 
Die von Ihnen genannte Regelung des Runderlasses ist außerdem nicht bindend, sie gilt gegenüber mir 
nicht. Und in der Rücknahme wurde auf eine mögliche Existenzbedrohung gar nicht eingegangen. Die 
Entscheidung ist ermessensfeherhaft. 
 

Stephan Sommer 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

24. August 2022 

An das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstr. 39 

40213 Düsseldorf 

 

Ihr Az.: Az.: 20 K 4703/22 

 

 

Wir beantragen, die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung berufen wir uns auf die Begründung des streitgegenständlichen Bescheides. 
 
Sinn und Zweck der Soforthilfe ist es, Unternehmer, die durch die Corona Pandemie in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, kurzfristig zu unterstützen. Es ist gerade nicht das Ziel, bereits 
vor der Pandemie in Schwierigkeiten geratene Unternehmen am Leben zu erhalten, was aus der Frage, 
wonach Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (VO EU Nr. 651/2014) von der Förderung ausgeschlossen seien, zum 
Ausdruck kommt. 
 
Die Hilfe wurde zu Unrecht gewährt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Umbach 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

Herrn  

Stephan Sommer 

Im Wingertsberg 11 

40211 Düsseldorf 

 

 

24. August 2022 

 

 
 
 
Anhörungsschreiben 
 
Sehr geehrter Herr Sommer, 
 
 
hiermit geben wir Ihnen Gelegenheit, sich zur Rücknahme Ihrer bewilligten Soforthilfe vom 10. Juli 
2022, Az: 04-06-2022Rü, innerhalb von zwei Wochen zu äußern. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Umbach 
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Stephan Sommer, Im Wingertsberg 11, 40211 Düsseldorf 

 
 
 
 

27. August 2022 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
danke für die Möglichkeit, mich zu äußern. Ich habe dies bereits getan, und zwar in der 
Klagebegründung. 
 
Hochachtungsvoll 
 

Stephan Sommer 

 



Assessorkurs NRW 
Klausur SV Nr. 1455 S. 10 

 
  

Stephan Sommer, Im Wingertsberg 11, 40211 Düsseldorf 

 

 

VG Düsseldorf 

EINGANG: 1. September 2022 

An das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstr. 39 

40213 Düsseldorf 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erweitere ich meine Beschwerde und begehre auch auf Auszahlung einer Entschädigung nach 
IfSG oder OBG NRW, weil meine Zauberschule seit Monaten nicht geöffnet werden kann. Die 
aktuellen Corona-Regeln gestatten den Betrieb nicht. Schulungsveranstaltungen dürfen nicht 
stattfinden. Es handelt sich dabei um ein Sonderopfer für mich als Gewerbetreibenden. Zwar bin ich 
nicht infiziert und war es nie, jedoch muss ich dennoch eine Entschädigung erhalten.  

Das Land hat Entschädigungszahlungen im vergangenen Monat verweigert. Mein diesbezüglicher 
Antrag wurde abgelehnt. Dies versichere ich hier. Das ablehnende Schreiben habe ich leider verlegt. 
Deshalb begehre ich 5.300 Euro. Dabei handelt es sich um den Verdienstausfall seit Schließung der 
Zauberschule, ermittelt anhand des Buchungsaufkommens der letzten zehn Jahre. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Sommer 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

 

6. September 2022 

An das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstr. 39 

40213 Düsseldorf 

VG Düsseldorf 

EINGANG: 8. September 2022 

 

 

Ihr Az.: 20 K 4703/22 

 

Wir tragen zum zweiten Antrag des Klägers vor, dass ein Entschädigungsanspruch wegen pandemiebedingter 
Betriebsschließungen nicht besteht. Der Antrag wurde zutreffend von uns Mitte August abgelehnt, weil weder die 
Voraussetzungen aus dem IfSG noch aus Aufopferung vorliegen. Die streitgegenständlichen Maßnahmen beruhen auf § 28 
IfSG und stellen keine präventiven Maßnahmen nach §§ 16, 17 IfSG dar. Und das OBG NRW findet neben dem IfSG keine 
Anwendung. 

Mit der Erweiterung der Klage sind wir prozessual einverstanden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Bernd Umbach 
 

 

 



Assessorkurs NRW 
Klausur SV Nr. 1455 S. 12 

 

Anlage 1  
 
§ 53 LHO NRW - Landeshaushaltsordnung 
 
Billigkeitsleistungen 
 

Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur gewährt werden, wenn dafür Ausgabemittel 
besonders zur Verfügung gestellt sind. 
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Anlage 2 

Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen (V B 5 - 2020) vom 27. März 2020  

1 
Zweck der Billigkeitsleistungen, Rechtsgrundlage 
 
1.1 
Zweck der Billigkeitsleistungen 
 
Zweck der NRW-Soforthilfe 2020 ist die Gewährung finanzieller Soforthilfe in Form von direkten Zuschüssen zur Milderung 
wirtschaftlicher Notlagen und zur Sicherung der Existenz und Fortführung von durch die Sars-CoV-2-Pandemie gefährdeten gewerblichen 
Kleinunternehmen, Selbstständigen und Angehörigen Freier Berufe in Nordrhein-Westfalen.  
Die weltweite Sars-CoV-2-Pandemie hat für viele Selbstständige, Kleinunternehmen und Angehörige Freier Berufe zu massiven 
Umsatzeinbrüchen geführt und gefährdet ihre wirtschaftliche Existenz sowie die Fortführung des Betriebes oder der selbstständigen 
Tätigkeit. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen kommt es zu gravierenden Nachfrage- und Produktionsausfällen, unterbrochenen 
Lieferketten, Stornierungswellen, massiven Umsatzeinbußen und Gewinneinbrüchen, die existenzbedrohlich geworden sind.  
Der Bund gewährt daher Überbrückungshilfen als „Corona-Soforthilfen insbesondere für kleine Unternehmen und Soloselbstständige“ 
mit bis einschließlich zehn Beschäftigten. Die Mittel sind zur Finanzierung von Verbindlichkeiten für fortlaufende erwerbsmäßige Sach- 
und Finanzausgaben vorgesehen. Das Land Nordrhein-Westfalen stockt die Bundesmaßnahme für gewerbliche Kleinunternehmen mit bis 
zu einschließlich 50 Beschäftigten auf. Beide Maßnahmen werden im Programm „Soforthilfe-NRW 2020“ gebündelt. Die Mittel werden 
gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung den Bezirksregierungen zugewiesen.  

 
1.2 
Rechtsgrundlage 
 
Die Soforthilfe erfolgt in Form einer Billigkeitsleistung als freiwillige Zahlung, wenn Unternehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen 
in Folge der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht sind nach Maßgabe  
a) von § 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch 
das Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,  
b) der Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch von Sars-CoV-2 („Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020") und 
c) der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen über die „Corona-Soforthilfen insbesondere für 
kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige“ vom 1. April 2020 einschließlich der dazu erlassenen Vollzugshinweise und  
d) dieses Runderlasses. 
 

1.3 
Kein Rechtsanspruch 
 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Soforthilfe besteht nicht. Vielmehr trifft die Bewilligungsbehörde die Förderentscheidung 
aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und entsprechender Programmaufrufe als 
Billigkeitsentscheidung. Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die Antragsvoraussetzungen für das Soforthilfeprogramm des 
Bundes, sind vorrangig die vom Bund bereitgestellten Mittel zu nutzen. 
 

2 
Leistungsempfänger, Antragsberechtigung 
 
2.1 
Leistungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind Selbstständige, Angehörige der Freien Berufe und gewerbliche Kleinunternehmen (einschließlich Unternehmen 
mit landwirtschaftlicher Urproduktion) mit bis zu 50 Beschäftigten, die 
a) wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder im Haupterwerb als Freiberufler oder Selbstständige tätig sind und 
b) ihre Tätigkeit von einem Sitz der Geschäftsführung in Nordrhein-Westfalen ausführen sowie 
c) bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind.  
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Unerheblich ist, ob die Leistungsempfängerin oder der Leistungsempfänger ganz oder teilweise steuerbefreit ist. Personenvereinigungen, 
Körperschaften und verbundene Unternehmen werden als eine Einheit betrachtet. Öffentliche Unternehmen sind von der Förderung 
ausgeschlossen. 
Es wird dem Unternehmen überlassen, ob es dabei Auszubildende sowie Beschäftigte in Mutterschutz oder Elternzeit berücksichtigen 
will. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und 
für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an Jahresarbeitseinheiten gezählt, siehe Artikel 5 der KMU-Definition. 

2.2 
Antragsberechtigung 
 
Antragsberechtigt sind Unternehmen, die nicht bereits am 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren gemäß Artikel 
2 Absatz 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung[4]. Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige, die erst nach dem 31. 
Dezember 2019 wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt tätig geworden sind, sind antragsberechtigt, wenn sie durch die Bestätigung 
eines Steuerberaters nachweisen, dass in der Zeit vor dem 11. März 2020  
a)    Umsätze erzielt wurden,  
b)    mindestens ein Auftrag durch einen Kunden vorlag oder 
c)    eine langfristige oder dauerhaft wiederkehrende betriebliche Zahlungsverpflichtung eingegangen wurde, die 500 Euro monatlich nicht 
unterschreitet. 

 
2.3 
Antragsvoraussetzungen 
 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss versichern, dass sie oder er durch die Sars-CoV-2-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten ist, die ihre oder seine Existenz bedrohen (Liquiditätsengpass), weil  
a)    mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März 2020 durch die Corona-Krise weggefallen sind, 
b)    die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind (bei Unternehmen, die erst nach dem 1. März 2019 wirtschaftlich 
aktiv waren gegenüber dem Vormonat), 
c)    die Umsatzerzielungsmöglichkeiten durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der Sars-CoV-2-Pandemie massiv 
eingeschränkt wurden oder 
d)    die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen (zum Beispiel 
Mieten, Kredite für Betriebsräume oder betriebliche Anlagegüter aller Art, Leasingraten, betriebliche Versicherungen). 
Für Antragstellerinnen und Antragsteller, die ihre Waren oder Dienstleistungen erst nach dem 31. Dezember 2019 auf dem Markt 
angeboten haben, ist darauf abzustellen, ob die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ab dem 11. März 2020 eingetreten sind. Es sind die 
Umsätze aus dem Vormonat oder bei Unternehmen, die noch nicht durchgehend im Februar 2020 wirtschaftlich aktiv waren, die Umsätze 
aus dem Zeitraum der bisherigen Geschäftstätigkeit umgerechnet auf einen Monat (30 Tage) zugrunde zu legen. 
 

3 
Art und Umfang der Soforthilfen 
 
3.1 
Geldleistung 
 
Antragstellerinnen oder Antragsteller mit  
a)    bis einschließlich 5 Beschäftigten (VZÄ)[5] können eine einmalige Geldleistung von bis zu 9 000 Euro,  
b)    bis einschließlich zehn Beschäftigten (VZÄ) eine einmalige Geldleistung von bis zu  
       15 000 Euro und 
c)    bis einschließlich 50 Beschäftigten (VZÄ) eine einmalige Geldleistung von bis zu 25 000 Euro erhalten. 
Die Unternehmerin/der Unternehmer selbst ist bei den Beschäftigten mitzuzählen. 

 
3.2 
Umfang der Geldleistung 
 
Die Soforthilfe wird zunächst in voller Höhe gemäß der in Nummer 3.1 ausgewiesenen Beträge ausgezahlt.  
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4 
Kumulierung mit anderen Beihilfen 
 

Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Beihilfen ist zulässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. Bei einer späteren 
Beantragung anderer Beihilfen sind die im Rahmen des Programms „NRW-Soforthilfe 2020“ erhaltenen Soforthilfen von dem 
Antragsteller anzugeben. Das Land Nordrhein-Westfalen kann seine bereits geleisteten Soforthilfen durch Bundesmittel ersetzen, soweit 
die Voraussetzungen des Bundesprogramms vorliegen. Die Kumulierungsregeln gemäß § 3 der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 sind 
einzuhalten. 

5 
Verfahren 
 
5.1 
Antragstellung 
 
Alle Anträge sind bis spätestens 31. Mai 2022 im vollständig digitalen Antragsverfahren an die Bezirksregierungen als zuständige 
Bewilligungsbehörden zu richten. Antragstellerinnen oder Antragsteller, die ihre Waren und Dienstleistungen erst nach dem 31. Dezember 
2019 auf dem Markt angeboten haben, müssen den Antrag durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe bis spätestens 31. Mai 
2020 an die Bezirksregierungen als zuständige Bewilligungsbehörden richten. Antragsformulare sind auf der Internetseite des 
Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen unter „http://soforthilfe-
corona.nrw.de“ beziehungsweise für Gründerinnen und Gründer unter „http://gruender-soforthilfe-corona. nrw.de“ ausschließlich digital 
verfügbar.  

5.2 
Bewilligung, Auszahlung 
 
Zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der Soforthilfe sind die Bezirksregierungen als Bewilligungsbehörden. Die für die 
Bewirtschaftung erforderlichen Mittel werden den Bewilligungsbehörden von der Landesregierung zugewiesen. Der 
Bewilligungsbescheid enthält den Hinweis, dass die Soforthilfe für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten mit Unterstützung des 
Bundes zur Verfügung gestellt wurde. Zwischen der Antragstellung und der Auszahlung der Mittel sollen im Regelfall höchstens fünf 
Werktage liegen. Auszahlungen erfolgen spätestens bis 31. Juli 2022. 

5.3 
Nachweis, Rückzahlung 
 
Jeder Leistungsempfänger und jede Leistungsempfängerin ist verpflichtet, am Ende des dreimonatigen Bewilligungszeitraums mit dem 
vorgeschriebenem Vordruck eine Abrechnung über die ihm beziehungsweise ihr zustehende Soforthilfe anzufertigen und ihr Ergebnis 
(Höhe des Liquiditätsengpasses) bei der Bewilligungsbehörde digital einzureichen. Der Vordruck wird unter 
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020 bereitgestellt und zusätzlich elektronisch übersandt. Die Abrechnung selbst sowie 
weitere im Zusammenhang mit der Soforthilfe stehende Unterlagen und Belege sind nicht zu übersenden, aber gemäß Nummer 5.4 für 
Prüfzwecke vorzuhalten. 

Die Soforthilfe wird maximal in Höhe des Liquiditätsengpasses gewährt. Der Liquiditätsengpass ergibt sich aus der Differenz zwischen 
den tatsächlichen fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb und den tatsächlichen laufenden, erwerbsmäßigen Sach- und 
Finanzausgaben (ohne Personalaufwand) unter Berücksichtigung eingesparter Kosten im Erfassungszeitraum. Der Erfassungszeitraum 
beginnt mit dem Tag der Antragstellung und entspricht dem Bewilligungszeitraum. Wahlweise kann der Beginn des dreimonatigen 
Erfassungszeitraums auf den ersten Tag des Monats der Antragstellung vorgezogen oder auf den ersten Tag des Folgemonats verschoben 
werden. 

Solo-Selbstständige, Freiberufler und im Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen und Personengesellschaften können für 
ihren fiktiven Unternehmerlohn für März und/oder April 2020 einmalig 2 000 Euro ansetzen und bei der Ermittlung des 
Liquiditätsengpasses als Ausgabe berücksichtigen, sofern ihnen für den Zeitraum der Zuwendung dieses Betrages weder 
Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II noch Unterstützungsleistungen nach dem Sonderprogramm für Künstlerinnen 
und Künstler des Ministeriums für Kunst und Wissenschaft bewilligt wurden. Bei der Übermittlung des Abrechnungsergebnisses ist 
getrennt auszuweisen, ob dieser Einmalbetrag in Anspruch genommen wurde. 

Sofern die Soforthilfe nicht oder nur teilweise zur Deckung des in Nummer 2.3 genannten Liquiditätsengpasses verwendet wurde, ist eine 
Rückzahlung des nicht vom Liquiditätsengpass abgedeckten Betrages an das Land Nordrhein-Westfalen auf das Konto der 
Landeshauptkasse IBAN DE59 3005 0000 0001 6835 15 durch die Leistungsempfängerin oder den Leistungsempfänger in eigener 



Assessorkurs NRW 
Klausur SV Nr. 1455 S. 16 

 
Verantwortung zu veranlassen. Die Rückzahlung muss am Ende des im Bewilligungsbescheid bezeichneten dreimonatigen 
Bewilligungszeitraums, spätestens jedoch am Ende des Erfassungszeitraums erfolgen.  

5.4 
Prüfungsrechte 
 
Die Bewilligungsbehörde prüft die zweckentsprechende Verwendung der Soforthilfe nach Beendigung des dreimonatigen 
Bewilligungszeitraums auf der Grundlage der von der Antragstellerin oder dem Antragsteller gemäß Nummer 5.3 erstellten Abrechnung 
über die Höhe der benötigten Soforthilfe stichprobenartig und bei Vermutung zweckfremder Nutzung gezielt. Die im Zusammenhang mit 
der Soforthilfe stehenden Unterlagen und Belege (Mietverträge, Rechnungen, Kontoauszüge oder ähnliches), insbesondere die in Nummer 
5.3 aufgeführte Abrechnung auf dem vorgeschriebenen Vordruck, sind für eine etwaige Prüfung der Verwendung der Soforthilfe 
mindestens zehn Jahre bereitzuhalten.  

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen ist berechtigt, bei den Leistungsempfängern Prüfungen im Sinne des § 91 
Landeshaushaltsordnung durchzuführen. Prüfrechte haben auch die kontoführenden Kreditinstitute, der Bundesrechnungshof im Sinne 
der §§ 91, 100 Bundeshaushaltsordnung und im begründeten Einzelfall auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie 
die Europäische Kommission. 

6. 
Strafrechtliche Hinweise 
… 

7. 
Steuerrechtliche Hinweise 
 
Die als Soforthilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen Billigkeitsleistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Die Bewilligungsbehörde informiert die 
Finanzbehörden auf Ersuchen oder von Amts wegen über die einer Leistungsempfängerin oder einem Leistungsempfänger jeweils 
gewährte Soforthilfe unter Benennung der Empfängerin oder des Empfängers und der Höhe der gewährten Soforthilfe (gegebenenfalls 
nach einer Korrektur durch die Leistungsempfängerin oder den Leistungsempfänger); dabei sind die Vorgaben der Mitteilungsverordnung 
vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 1554)  in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

 
8. 
Datenschutz 
… 
 
9. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 27. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

 
Düsseldorf, den 26. März 2020 
 
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Prof. Dr. Andreas P I n k w a r t 
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Anlage 3 

 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Auszug 

Artikel 2 Nr. 18 

„Unternehmen in Schwierigkeiten“ 
 
Unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 
 
a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und – 
in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen – KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach 
einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen): Mehr 
als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn 
sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den 
Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des 
gezeichneten Stammkapitals entspricht. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU[3] genannten Arten von Unternehmen 
und der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios. 
 
b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft 
haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und – in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen – KMU 
in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den 
ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen): Mehr als die Hälfte der in den 
Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Für die Zwecke dieser 
Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die 
Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von 
Unternehmen. 
 
c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 
d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist 
noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer 
noch einem Umstrukturierungsplan. 
 
e) Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 

1.betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 
2.das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0. 
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Anlage 4 
 
Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz - IfSG  
 
Legen Sie der Bearbeitung diese Fassung zugrunde. 
 
 
§ 56 Entschädigung 

(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von 
Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen 
wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld. Das Gleiche gilt für eine Person, die nach § 30, auch 
in Verbindung mit § 32, abgesondert wird oder sich auf Grund einer nach § 36 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung 
absondert. Eine Entschädigung in Geld kann auch einer Person gewährt werden, wenn diese sich bereits vor der Anordnung einer 
Absonderung nach § 30 oder eines beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31 vorsorglich abgesondert oder vorsorglich bestimmte berufliche 
Tätigkeiten ganz oder teilweise nicht ausgeübt hat und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, wenn eine Anordnung einer Absonderung 
nach § 30 oder eines beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31 bereits zum Zeitpunkt der vorsorglichen Absonderung oder der vorsorglichen 
Nichtausübung beruflicher Tätigkeiten hätte erlassen werden können. Eine Entschädigung nach den Sätzen 1 und 2 erhält nicht, wer durch 
Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderen Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder im 
Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, oder durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise 
in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes Risikogebiet ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder eine 
Absonderung hätte vermeiden können. Eine Reise ist im Sinne des Satzes 4 vermeidbar, wenn zum Zeitpunkt der Abreise keine 
zwingenden und unaufschiebbaren Gründe für die Reise vorlagen. 

(1a) Sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat, erhält eine 
erwerbstätige Person eine Entschädigung in Geld, wenn  

1. Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zur Verhinderung der 
Verbreitung von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes vorübergehend geschlossen werden oder deren 
Betreten, auch aufgrund einer Absonderung, untersagt wird, oder wenn von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes 
Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder verlängert werden, die Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben oder der Zugang zum 
Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird oder eine behördliche Empfehlung vorliegt, vom Besuch einer Einrichtung zur Betreuung 
von Kindern, einer Schule oder einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen abzusehen, 

2. die erwerbstätige Person ihr Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, in 
diesem Zeitraum selbst beaufsichtigt, betreut oder pflegt, weil sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen 
kann, und 

3. die erwerbstätige Person dadurch einen Verdienstausfall erleidet. 

Anspruchsberechtigte haben gegenüber der zuständigen Behörde, auf Verlangen des Arbeitgebers auch diesem gegenüber, darzulegen, 
dass sie in diesem Zeitraum keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherstellen können. Ein Anspruch besteht nicht, soweit 
eine Schließung ohnehin wegen der Schul- oder Betriebsferien erfolgen würde. Im Fall, dass das Kind in Vollzeitpflege nach § 33 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch in den Haushalt aufgenommen wurde, steht der Anspruch auf Entschädigung den Pflegeeltern zu. 

(2) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls 
gewährt. Vom Beginn der siebenten Woche an wird die Entschädigung abweichend von Satz 2 in Höhe von 67 Prozent des der 
erwerbstätigen Person entstandenen Verdienstausfalls gewährt; für einen vollen Monat wird höchstens ein Betrag von 2 016 Euro gewährt. 
Im Fall des Absatzes 1a wird die Entschädigung von Beginn an in der in Satz 3 bestimmten Höhe gewährt. Für jede erwerbstätige Person 
wird die Entschädigung nach Satz 4 für die Dauer der vom Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite unabhängig von der Anzahl der Kinder für längstens zehn Wochen pro Jahr gewährt, für eine erwerbstätige 
Person, die ihr Kind allein beaufsichtigt, betreut oder pflegt, längstens für 20 Wochen pro Jahr. 

(3) Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt, das dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zusteht, 
vermindert um Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung sowie zur Arbeitsförderung oder entsprechende Aufwendungen zur sozialen 
Sicherung in angemessenem Umfang (Netto-Arbeitsentgelt). Bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts sind die Regelungen des § 4 Absatz 
1, 1a und 4 des Entgeltfortzahlungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Für die Berechnung des Verdienstausfalls ist die Netto-
Entgeltdifferenz in entsprechender Anwendung des § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zu bilden. Der Betrag erhöht sich um das 
Kurzarbeitergeld und um das Zuschuss-Wintergeld, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hätte, wenn er nicht aus den in Absatz 1 genannten 
Gründen an der Arbeitsleistung verhindert wäre. Satz 1 gilt für die Berechnung des Verdienstausfalls bei den in Heimarbeit Beschäftigten 
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und bei Selbständigen entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit Beschäftigten das im Durchschnitt des letzten Jahres 
vor Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt und bei Selbständigen ein 
Zwölftel des Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde zu 
legen ist. 

(4) Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die während der Verdienstausfallzeiten entstehenden 
Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang von der zuständigen Behörde erstattet werden. Selbständige, deren Betrieb 
oder Praxis während der Dauer einer Maßnahme nach Absatz 1 ruht, erhalten neben der Entschädigung nach den Absätzen 2 und 3 auf 
Antrag von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem 
Umfang. 

(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen, die Entschädigung für die 
zuständige Behörde auszuzahlen. Abweichend von Satz 1 hat der Arbeitgeber die Entschädigung nach Absatz 1a für die in Absatz 2 Satz 
5 genannte Dauer auszuzahlen. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im 
Übrigen wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt. 

(6) Bei Arbeitnehmern richtet sich die Fälligkeit der Entschädigungsleistungen nach der Fälligkeit des aus der bisherigen Tätigkeit 
erzielten Arbeitsentgelts. Bei sonstigen Entschädigungsberechtigten ist die Entschädigung jeweils zum Ersten eines Monats für den 
abgelaufenen Monat zu gewähren. 

(7) Wird der Entschädigungsberechtigte arbeitsunfähig, so bleibt der Entschädigungsanspruch in Höhe des Betrages, der bei Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzahlen war, bestehen. Ansprüche, die Entschädigungsberechtigten wegen des durch die 
Arbeitsunfähigkeit bedingten Verdienstausfalls auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder eines privaten 
Versicherungsverhältnisses zustehen, gehen insoweit auf das entschädigungspflichtige Land über. 

(8) Auf die Entschädigung sind anzurechnen  

1. Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigen, 

2. das Netto-Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen nach Absatz 3 aus einer Tätigkeit, die als Ersatz der verbotenen Tätigkeit ausgeübt 
wird, soweit es zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

3. der Wert desjenigen, das der Entschädigungsberechtigte durch Ausübung einer anderen als der verbotenen Tätigkeit zu erwerben 
böswillig unterlässt, soweit es zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

4. das Arbeitslosengeld in der Höhe, in der diese Leistung dem Entschädigungsberechtigten ohne Anwendung der Vorschriften über das 
Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Sperrzeit nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie des § 66 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung hätten gewährt werden müssen. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Anrechnung sowohl nach Nummer 3 als auch nach Nummer 4 vor, so ist der höhere Betrag 
anzurechnen. 

(9) Der Anspruch auf Entschädigung geht insoweit, als dem Entschädigungsberechtigten Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld für die 
gleiche Zeit zu gewähren ist, auf die Bundesagentur für Arbeit über. Das Eintreten eines Tatbestandes nach Absatz 1 oder Absatz 1a 
unterbricht nicht den Bezug von Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld, wenn die weiteren Voraussetzungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch erfüllt sind. 

(10) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der dem 
Entschädigungsberechtigten durch das Verbot der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit oder durch die Absonderung erwachsen ist, geht 
insoweit auf das zur Gewährung der Entschädigung verpflichtete Land über, als dieses dem Entschädigungsberechtigten nach diesem 
Gesetz Leistungen zu gewähren hat. 

(11) Die Anträge nach Absatz 5 sind innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit, dem Ende der 
Absonderung oder nach dem Ende der vorübergehenden Schließung, der Untersagung des Betretens, der Schul- oder Betriebsferien, der 
Aufhebung der Präsenzpflicht, der Einschränkung des Kinderbetreuungsangebotes oder der Aufhebung der Empfehlung nach Absatz 1a 
Satz 1 Nummer 1 bei der zuständigen Behörde zu stellen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, dass der Antrag nach Absatz 5 Satz 3 und 4 nach amtlich vorgeschriebenem Verfahren durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln ist und das nähere Verfahren zu bestimmen. Die zuständige Behörde kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
Übermittlung durch Datenfernübertragung verzichten. Dem Antrag ist von Arbeitnehmern eine Bescheinigung des Arbeitgebers und von 
den in Heimarbeit Beschäftigten eine Bescheinigung des Auftraggebers über die Höhe des in dem nach Absatz 3 für sie maßgeblichen 
Zeitraum verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge, von Selbständigen eine Bescheinigung des Finanzamtes über die Höhe 
des letzten beim Finanzamt nachgewiesenen Arbeitseinkommens beizufügen. Ist ein solches Arbeitseinkommen noch nicht nachgewiesen 
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oder ist ein Unterschiedsbetrag nach Absatz 3 zu errechnen, so kann die zuständige Behörde die Vorlage anderer oder weiterer Nachweise 
verlangen. 

(12) Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsbetrages, den 
in Heimarbeit Beschäftigten und Selbständigen in der voraussichtlichen Höhe der Entschädigung zu gewähren. 

§ 65 Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen 

(1) Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 (besondere Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten) 
Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher 
Vermögensnachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten; eine Entschädigung erhält jedoch nicht derjenige, dessen 
Gegenstände mit Krankheitserregern oder mit Gesundheitsschädlingen als vermutlichen Überträgern solcher Krankheitserreger behaftet 
oder dessen verdächtig sind. § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 bemisst sich im Falle der Vernichtung eines Gegenstandes nach dessen gemeinem Wert, 
im Falle der Beschädigung oder sonstigen Wertminderung nach der Minderung des gemeinen Wertes. Kann die Wertminderung behoben 
werden, so bemisst sich die Entschädigung nach den hierfür erforderlichen Aufwendungen. Die Entschädigung darf den gemeinen Wert 
nicht übersteigen, den der Gegenstand ohne die Beschädigung oder Wertminderung gehabt hätte. Bei Bestimmung des gemeinen Wertes 
sind der Zustand und alle sonstigen den Wert des Gegenstandes bestimmenden Umstände in dem Zeitpunkt maßgeblich, in dem die 
Maßnahme getroffen wurde. Die Entschädigung für andere nicht nur unwesentliche Vermögensnachteile darf den Betroffenen nicht besser 
stellen, als er ohne die Maßnahme gestellt sein würde. Auf Grund der Maßnahme notwendige Aufwendungen sind zu erstatten. 

§ 66 Zahlungsverpflichteter 
 

(1) Ansprüche nach den §§ 56 bis 58 richten sich gegen das Land,  
1. in dem das berufliche Tätigkeitsverbot erlassen wurde oder in den Fällen des § 34 Absatz 1 bis 3 und des § 42, in dem die verbotene 
Tätigkeit ausgeübt worden ist, 
 
2. in dem das Absonderungsgebot angeordnet oder erlassen wurde oder in dem die Absonderung auf Grund einer nach § 36 Absatz 8 Satz 
1 Nummer 1 erlassenen Rechtsverordnung vorgenommen wurde oder 
 
3. in dem Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen vorübergehend 
geschlossen wurden, deren Betreten untersagt wurde, Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder verlängert wurden, die Präsenzpflicht in 
einer Schule aufgehoben, der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt oder eine behördliche Empfehlung abgegeben wurde, 
vom Besuch einer Einrichtung zur Betreuung von Kindern, einer Schule oder einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen 
abzusehen. 
Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 65 ist das Land, in dem der Schaden verursacht worden ist. 

(2) Versorgung wegen eines Impfschadens nach den §§ 60 bis 63 ist zu gewähren  
1. in den Fällen des § 60 Absatz 1  

a) von dem Land, in dem der Schaden verursacht worden ist oder, 
b) wenn die Schutzimpfung oder andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 20i 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Nummer 2, des Fünften Buches Sozialgesetzbuch im Ausland 
vorgenommen wurde, von dem Land, in dem der Geschädigte zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht vorhanden ist, von dem Land, in dem der Geschädigte zuletzt seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat oder in dem die Behörde oder die Einrichtung ihren Sitz hat, für die der Geschädigte oder 
dessen Angehöriger tätig ist oder war, 

2. in den Fällen des § 60 Abs. 2 
a) von dem Land, in dem der Geschädigte bei Eintritt des Impfschadens im Geltungsbereich dieses Gesetzes seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
b) wenn bei Eintritt des Schadens ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht 
vorhanden ist, von dem Land, in dem der Geschädigte zuletzt seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat oder 
c) bei minderjährigen Geschädigten, wenn die Wohnsitzvoraussetzungen der Buchstaben a oder b nicht gegeben sind, von dem 
Land, in dem der Elternteil oder Sorgeberechtigte des Geschädigten, mit dem der Geschädigte in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder, falls ein solcher Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht gegeben ist, zuletzt seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, 

 
3. in den Fällen des § 60 Abs. 3 von dem Land, in dem der Geschädigte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes hat oder erstmalig nimmt. Die Zuständigkeit für bereits anerkannte Fälle bleibt unberührt. 
 
(3) In den Fällen des § 63 Abs. 1 sind die Kosten, die durch das Hinzutreten der weiteren Schädigung verursacht werden, von dem 
Leistungsträger zu übernehmen, der für die Versorgung wegen der weiteren Schädigung zuständig ist. 
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§ 68 Rechtsweg 

(1) Für Streitigkeiten über Ansprüche nach den §§ 56 bis 58 und 65 gegen das nach § 66 Absatz 1 zur Zahlung verpflichtete Land ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben. Der Verwaltungsrechtsweg ist auch gegeben, soweit andere Ansprüche wegen Entschädigung für 
Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes geltend gemacht werden. Art. 14 Absatz 3 Satz 4 und Artikel 34 Satz 3 des Grundgesetzes bleiben 
unberührt.  

(1a) Für Streitigkeiten über Ansprüche nach einer auf Grund des § 20i Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit 
Nummer 2, des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe c und f erlassenen Rechtsverordnung 
ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

(2) Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 60 bis 63 Abs. 1 ist der Rechtsweg vor den Sozialgerichten gegeben. 
Soweit das Sozialgerichtsgesetz besondere Vorschriften für die Kriegsopferversorgung enthält, gelten diese auch für Streitigkeiten nach 
Satz 1. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Versorgung entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis 27j des 
Bundesversorgungsgesetzes gewährt wird. Insoweit ist der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten gegeben. 
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Bearbeitungsvermerk 
 
1. Die vollständige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aufgrund 

der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2022 ist zu entwerfen. 
 
2. Die Rechtsmittelbelehrung ist erlassen. Anzugeben sind das statthafte Rechtsmittel 

sowie die maßgebliche Vorschrift. 
 
3. Der Streitwertbeschluss ist erlassen. 
 
4. Es ist davon auszugehen, dass die nicht thematisierten Voraussetzungen für eine 

Beihilfengewährung vorgelegen haben. 
 
5. Die pandemiebedingten Beschränkungen beruhen auf §§ 28 ff IfSG. 
 
6. Die Anforderungen des § 55d VwGO wurden, soweit einschlägig, gewahrt. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


